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Neue und bestehende Bauten müssen sicher sein. Die heu-tigen

Normen lassen sich jedoch nicht einfach auf bestehende
Bauten anwenden. Vielmehr ist für diese eine konkrete Si-cherheitsberechnung

anhand der speziellen Fakten und Funk-tionen

vorzunehmen. Im konkreten Fall ist der Erfüllungs-faktor

für eine genügende Sicherheit zu bestimmen. Dies gilt
auch bei der Sanierung von mangelhaften neuen Bauten. Die
Missachtung der Regelungen gemäss der Richtlinie SIA 462
führen oft zu unnötigem Sanierungsaufwand, wofür der ver-antwortliche

Planer schadenersatzpflichtig werden kann.

Die strenge Werkeigentümerhaftung nach Art. 58 OR verpflichtet den Eigentümer eines Gebäudes

oder einer Anlage ohne eigenes Verschulden zur Haftung, wenn ein Dritter einen Schaden erleidet,
weil sein Werk mangelhaft hergestellt oder unterhalten ist. Diese strenge Kausalhaftung gilt so-wohl

für neue als auch für bestehende, ältere Bauten. Art.58 OR fordert diese Sicherheit auch
dann, wenn ein Bauwerk wegen Planungs- oder Ausführungsfehlern von Anfang an sanierungsbe-dürftig

ist. Ein Sanierungsfall ist also gleich zu behandeln wie ein bestehendes Gebäude, das

nicht mehr dem aktuellen Sicherheitsstand entspricht.

KONKRETE SICHERHEITSBEURTEILUNG
Das Gesetz regelt nur den Grundsatz, nicht aber die Details. Wann ein Werk über eine ausrei-chende

Sicherheit verfügt, ist also der Lehre, Praxis und Rechtsprechung überlassen.

Bei der Beantwortung dieser heiklen Frage wird rasch auf die «anerkannten Regeln der Bau-kunde

» zurückgegriffen, zumal dieser Begriff auch in der Strafbestimmung von Art.229 StGB

«Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde» verwendet wird. Für viele innovative

Neubauwerke, vor allem aber auch für bestehende Altbauwerke, können jedoch oft keine solchen

konkreten und allgemein anerkannten Regeln der Baukunde nachgewiesen werden.

Ist die Berufung auf nachgewiesene allgemein anerkannte Regeln der Fachkunde nicht möglich,
so ist eine konkrete Sicherheitsbeurteilung und -berechnung im Einzelfall vorzunehmen. Dabei

kann der Methodik und dem Schema gefolgt werden, wie sie von Art. 2 Richtlinie SIA 465 «Sicher-heit

von Bauten und Anlagen» dargestellt werden. Diese Sicherheitsbeurteilung im Einzelfall ist
wesentlich anspruchsvoller als eine blosse Berufung auf aktuelle Neubaunormen. Die Verantwor-tung

des zuständigen Planers ist entsprechend gross. Immer öfter hat sich der Planer mit der Er-neuerung,

Sanierung oder Erweiterung von bestehenden Anlagen zu befassen. Dazu gehören

auch an sich neue Bauten und Anlagen, die aber aufgrund von Planungs- oder Ausführungsmän-geln

bereits sanierungsbedürftig sind. In diesen Fällen besteht im Sinne von Art. 2.1 Richtlinie SIA

462 «Beurteilung der Tragsicherheit bestehender Bauwerke» ein Anlass, die Tragsicherheit zu

überprüfen, wozu auch die Überprüfung der Erdbebensicherheit als Spezialfall der Tragsicherheit

gehört. Dabei ist festzuhalten, dass – gemäss Art. 58 OR – nicht nur die statische Tragsicherheit

im engeren Sinne, sondern die Sicherheit im Allgemeinen zu kontrollieren ist. Darum bestimmt
Art. 1.12 Richtlinie SIA 462 korrekt, dass neben den statischen Elementen ebenso Teile der äus-
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seren Verkleidung, des Ausbaus und gewisser Betriebseinrichtungen sowie deren Befestigung zur
Tragsicherheit gehören. In Übereinstimmung mit Art. 58 OR sagt Art. 3.1 Richtlinie SIA 462, jedes

Bauwerk müsse eine ausreichende Tragsicherheit aufweisen, wenn es beim Versagen Menschen

und Umwelt gefährden könne. Dabei ist nach Art. 1.13 Richtlinie SIA 462 diese Tragsicherheit ge-geben,

«wenn die Möglichkeit eines Tragwerksversagens durch geeignete Massnahmen unter
Kontrolle gehalten oder auf ein akzeptierbares kleines Mass beschränkt wird»

KEINE VORBEHALTLOSE ANWENDUNG
DER NEUBAUNORMEN
Bei der Planung und Ausführung von neuen Bauten und Anlagen sind selbstverständlich die Neu-baunormen

zu beachten. Bei der Überprüfung und Sanierung der Sicherheit von bestehenden

Bauten – auch von mangelhaft ausgeführten Neubauten – sind dagegen diese Normen nicht un-eingeschränkt

anwendbar. Oft wäre dies unverhältnismässig. Darum legt Art. 3.12 Richtlinie SIA

462 fest,beim Nachweis der Tragsicherheit bestehender Bauwerke dürfe von den Normen des SIA

für Neubauten abgewichen werden. Diese Regelung stellt keinen Freibrief für die verantwort-lichen

Planer dar. Vielmehr verlangt Art. 3.13 Richtlinie SIA 462 «eine konkrete Beurteilung unter
Beachtung des Verformungsvermögens und der Versagensart» wobei vor allem abzuklären ist,
«ob eine Umlagerung der inneren Kräfte möglich ist und ob ein Versagen durch grosse Verfor-mungen

frühzeitig angekündigt wird» Diese konkrete, fallbezogene Beurteilung verlangt vom Pla-ner

eine sorgfältige Berechnung unter Berücksichtigung der vorhandenen Fakten und überträgt
ihm eine entsprechend grosse Verantwortung. Diese anspruchsvolle Leistung kann nur von quali-
fizierten Fachleuten erbracht werden. Die Neubaunormen dürfen dabei herangezogen werden.

Jedoch ist im Rahmen der erwähnten konkreten Prüfung abzuklären, welchen Erfüllungsfaktor
das bestehende Gebäude bereits aufweist und welcher Erfüllungsfaktor erreicht werden muss,

damit die ausreichende Sicherheit im Sinne von Art. 3.11 Richtlinie SIA 462 gewährleistet ist. Da-bei

wird unter dem Begriff «Erfüllungsfaktor» die numerische Aussage verstanden, in welchem

Mass ein bestehendes Tragwerk die rechnerischen Anforderungen an Neubauten gemäss den

geltenden Normen erfüllt. Da die Normen für Neubauten eine Sicherheitsmarge beinhalten, ist es

möglich, dass die ausreichende Sicherheit im Sinne von Art.58 OR und Art. 3.11 Richtlinie SIA 462

eben schon erreicht wird,wenn der Erfüllungsfaktor kleiner als 100 % ist.

VERANTWORTUNG VON BERATERN UND GUTACHTERN
Fachleute, die als Experten für die Beurteilung der Tragsicherheit eines bestehenden oder man-gelhaften

Gebäudes und für das Erarbeiten von Sanierungskonzepten beigezogen werden, ma-chen

sich die Sache oft sehr einfach. Statt eine anspruchsvolle konkrete Prüfung und Beurteilung
im Sinne von Art. 3.12 und 3.13 Richtlinie SIA 462 vorzunehmen, wenden sie ungekürzt die neuen

Normen an und verlangen eine Anpassung des Werks an die Vorgaben dieser Neubaunormen. Ein

solches Vorgehen führt oft zu unverhältnismässigen und damit auch zu teuren Lösungen. Wer so

vorgeht, verletzt dabei auch seine vertraglichen Verpflichtungen zu einer seriösen Abklärung. Ein

Fachmann, der unter Missachtung der Regeln der Richtlinie SIA 462 eine überschiessende Lö-sung

vorschlägt, weil er die konkrete Sicherheitsbeurteilung unterlässt,kann wegen dieser Ver-tragsverletzung

selber haftpflichtig werden. Der Schaden des Werkeigentümers besteht dann in
der Differenz zwischen den für eine angemessene und ausreichende Sicherheit notwendigen Sa-nierungskosten

und den überschiessenden Kosten. Diese Haftung des Sanierungsberaters

kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn der an sich haftpflichtige Planer oder Unternehmer,

der für die Sanierungskosten einstehen muss, in seinem Haftpflichtprozess erfolgreich einwen-den

kann, der Sanierungsaufwand sei unverhältnismässig gewesen, sodass er ihn nicht zu bezah-len

habe. Dann wird der Bauherr auf den Planer zurückgreifen,der die überschiessende Sanie-rung

vorgeschlagen hat.

Dr. iur. Urs Hess-Odoni, Rechtsanwalt und Notar, urs.hess@hess-odoni.ch
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